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Wir sind die erste Bundespartei mit

ständiger 0nline'Mitgliederversammlung:
Linksprogressiv, Pro'Europäisch, Post'Peak'Labour'

- Vorab per Fox A5 11 / 168 - 420 46 -

An den

Rat der Stadt Hannover

- Petitionsausschuss -
Trammp[atz 2

30159 Hannover

Eingabe betr. die Einrichtung eines OPar[-Endpunktes

für den Rat der Stadt

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir richten folgende korporative Eingabe an den Rat der Stadt:

Der Rat der Stadt möge beschtieBen,

bei der Stadtverwaltung die ln-Betrieb-Nahme eines OParL-Endpunktes*für das Sitzungs-

I nformations-System der Stadt zu vera nLa ssen.

")Vgl.. die Website OParL.org

Begründung

OPer!.-EnCpunkte ernrögtiche* den Atrr,.rf van Sitzrrngsinformationen wie SitzungskaLender, Vor-

lagen, Protokotle, Beschlüsse u.ä. in einem strukturierten und vor a[[em standardisierten Format

und erleichtern dadurch deren Nutz,rng durch die Öffenttichkeit.

Durch die einheitliche OParL-Schnittstetle müssen einzelne Drucksachen nicht händisch übertra-

gen werden, sondern können automatisiert abgerufen und weiterverarbeitet werden.

Die HersteL[er:innen der bekannteren Sitzungs-lnformations-Systeme haben eine Schnittstetle

für den Betrieb von OParL-Endpunkten bereits in ihre lT-Verfahren integriert:unter anderem des-

haLb, weiL sie zusammen mit Open-Government-Akteur:innen an der Entwick[ung des OPar[-

Standards betei Li gt waren.

Glitzerkollektiv.de
Erich-Weinert-Straße 7

10439 Berlin

Versammlungsleitung der ständigen
Online-i\,Iitgliederversammlung'
Bernhard Gehrmann (NI)
Hannelore Behrens (NI)

Vorstand:
Jan Schrecker (SN)

Jörg Preisendörfer (BB)

eMail dialog@ giitzerkollektir,.de

Bertin, am 74. Mai 2018
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Selbst wenn eine OPart-Schnittste[l.,: nlcht bereits vom eingesetzten Sitzungs-lnformations.Sys

tem zur Vergügung gestettt wird, lässt sie sich mit geringem Ressourcen-Aufwand und trivialen

Mitte[n innerha[b weniger Wochen umsetzen.

Die Bereitstellung eines OPar[-Endpunktes ist im ureigenen lnteresse sowohl des Rates der

Stadt aLs Vertretungskörperschaft al's auch im lnteresse aU.er MitgLieder, denn sie verbessert die

PubLizität des VerwaLtungshandelns einsch[ieBLich der Ausschüsse und Beiräte und erteichtert

die BeteiLigung der Öffentl,ichkeit im aLl,gemeinen und im besonderen den Zugangfür

die Presse-Berichterstattung,

die kommuna[- und potitik-wissenschaftliche Forschung und

die Mit- und Weiternutzung kommunalpolitischer Lösungsansätze in anderen

Kommunen, d.h. die potitische ArbeitsteiLung durch den Grundsatz »Sharing is caring«.

ObwohI die vorliegende Eingabe auf den ersten BLick LedigLich auf die Umsetzung eines mo

dernen technischen Kanats für die Bereitste[Lung von Kreistags-lnformationen abzustelten

scheint, steht sie im Zusammenhang mit der mindestens seit der frühesten Nachkriegszeit vor-

dringenden Notwendigkeit der »Dauerreflexion« (ScheLsky, 1950er Jahre) und »kommunikativen

Verflüssrgung« (Habermas, 1960er Jahre) der Postulate autoritativer lnstitutionen, d.h. der Not-

wendigkeit, die hervorgebrachten PostuLate der betreffenden lnstitutionen vor ihren Adressat:

innen zu erkLären und zu rechtfertigen.

Vor diesem Hintergrund hande[t es sich bei der Einrichtung eines OPart-Endpunktes also nicht

nur um einen »Auswuchs« der »DigitaLisierung«, sondern um einen Vorgang, der in den gröBeren

Zusammenhang der Geschichte des Repubtik-Prinzips eingebettet ist.

lm Verhältnis zur Web-Oberfläche eines Sitzungs-lnformations-Systems und zum Livestreaming

von Sitzungen des Rates der Stadt Lestehen im Hinbl"ick auf die Einrichtung eines OPar[-

Endpunktes wichtige Unterschiede:

Durch die Web-Oberfläche eines Sitzungs-lnformations-Systems werden die Sitzungs-

!nformationen n!cht in standarCisierter Forrn bereitgeste[[t, Durch die unterschiedtichen

RIS-Produkte und deren EinsteL[ungsmögLichkeiten stetlen sich die Sitzungs-lnformatio-

nen fast jeder Kommune anders dar. Der OPart-Standard sorgt hier für ein einheittiches

Format für den Abruf der lnformationen.

Livestreams von Sitzu n ge n kom mu na ler Vertretu n gskörperschaft en entha lten oft Ta ges-

ordnungspu nkte, {tf deren VeröffentLichung datenschutzrechtlich oder persönLichkeitv

rechttich probLematisch sind, z.Bsp. wenn sich für Anfragen von Einwohner:innen Nicht-

Mandatsträger:i nnen zu Wort meLden. Die Bereitstetlung von Sitzungs- | nformationen

durch einen 0ParL-Endpunkt ermöglicht im Vergleich dazu eine bessere Kontrotle der

Einhaltung der jeweil.iaen S:hutzansprüche der Beteiligten.
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Weitere lnformationen und Anwendungsszenarien finden Sie auf der Website Potitik-bei-uns.de.

Wir empfehlen den Abgeordneten höflich, sich mit der Kommunalen DotenverorbeitungszentraLe

(KVD4 Rhein-Erft-RurzumThemenfeLd OPar[ zu betraten und die Ergebnisse des Pitotprojektes

Kommunales Open Government in NRWzu erörtern, zu dem der Beaufiragte der Landesregierung

NRW für lnformationstechnik (C/O,)Auskunft geben kann-

VgL. hierzu https:/www.kdvz-frechen.delaktueltes/proiekte/pi totProiekt.PhP. -

Wegen vereinzetter schlechter Erfahrungen mit Eingaben auf kommunaler Ebene weisen wir

absch[ieBend rein vorsorgl"ich auf folgendes hin:

a) Die Eingabe richtet sich an die gewähLte Vertretungskörperschaft, nicht an die Verwat-

tungsteitu ng.

b) Die gewäh[te Vertretungkörperschaft hat auch den Auftrag, die öffentliche VerwaLtung

zu kontroitieren und Anregungen zu geben. Damit sie dies tun kann, ist denknotwendig

erforderlich, dass die Eingabe auf ihrem Weg zur Vertretungskörperschaft nicht abge-

fanqen wird.

c)Auf die Erteilung eines Petitionsbescheides, aus dem die gedanktiche Auseinander-

setzung der Vertretungskörperschaft mit dem lnhatt der Eingabe hervorgehen muss, be-

steht ein Rechtsanspruch der Petentin.

d) Die Untätiokeitsfrist beträgt 3 Monate.

e)Wir erinnern an die Pflicht Tgp gewissenhaften AusÜbung ehrenamtticher Aufgaben im

Verwa ltu nqsve rfa h re n gemä B § B 5 Verwa Ltungs-Ve rfa hrens-Gesetz (VwVfG).

f) Komunale Gesetlschaften, die etwaig Gegenstand eines Petitionsverfahrens sind, kön-

nen eine petition aus rein formaLen Gründen nichtwirksam bescheiden,da ihnen bereits

die Fähigkeit fehLt,Adressatinnen von Petitionen im Sinn des Grundgesetzes zu sein.

Nach der Einreichung der Eingabe erfolgt die Vertretung im weiteren Verfahren durch den Vorstand'

Rückfragen gern jederzeit!

Mit besten Empfehlungen

- Jörg Preisendörfer -
Glitzerkoltektiv.de

Mitg Li ed des Vorstandes Telefon 0176 / 87 6t 98 95


